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1. Art und Umfang der Dienstleistung

Die UniCredit Bank Austria AG (im folgenden „Bank
Austria“ genannt) bietet ihren Kunden verschiedene
Dienstleistungen im Wege des automatisierten
Datenaustausches in Form der Leitungsübertragung
zwischen den elektronischen
Datenverarbeitungsanlagen des Kunden und der Bank
Austria (Anhang A Pkt. 1.) sowie in Form des
Datenträgeraustausches (Anhang A Pkt. 2.) an
(„Electronic Banking“). Die Bank behält sich vor,
Änderungen der möglichen Sende- und Versandarten
sowie der Auswahl und Präsentation der Daten
vorzunehmen.

Der Umfang der Inanspruchnahme des Electronic
Banking durch den Kunden richtet sich nach der
getroffenen Electronic Banking Vereinbarung (im
folgenden „Vereinbarung“) und erstreckt sich nicht
automatisch auf das gesamte Angebot an
bestehenden sowie künftig von der Bank Austria
angebotenen Dienstleistungen. Electronic Banking ist
ein Zusatzprodukt zum Kontovertrag, das hinsichtlich
bestimmter Geschäfte bzw. Dienstleistungen
ergänzend zur herkömmlichen Abwicklung auch eine
Abwicklung im Rahmen einer elektronischen
Kommunikation ermöglicht.

2. Voraussetzungen und Bedingungen

Der Bestand einer Kontoverbindung mit der Bank
Austria, die Anmeldung der Datenverarbeitungsanlage
des Kunden bei der Bank Austria sowie der Abschluss
einer Vereinbarung mit der Bank Austria sind
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der
jeweiligen Dienstleistung. Die Vereinbarung kommt mit
rechtswirksamer Unterfertigung durch den
Kontoinhaber und die Bank Austria zustande und wird
auf unbefristete Dauer abgeschlossen. Bei einem
Gemeinschaftskonto müssen alle Kontoinhaber diese
Vereinbarung unterfertigen.

Der Kontoinhaber hat die Konten bei der Bank Austria,
über die im Rahmen des Electronic Banking verfügt
werden soll, der Bank Austria im Rahmen der
Vereinbarung mitzuteilen.

Die Erteilung von Zahlungsaufträgen
(Dispositionsbefugnis) im Rahmen des Electronic
Banking steht nur dem Kontoinhaber und den von ihm
für Dispositionen im Electronic Banking separat dazu
berechtigten zeichnungsberechtigten Personen zu.
Die Regelungen betreffend Einzel- und
Gemeinschaftszeichnungsrecht laut
Unterschriftsprobenblatt sind auch für Dispositionen
mittels Electronic Banking verbindlich. In diesem
Zusammenhang werden die vom Kontoinhaber
für Electronic Banking berechtigten
Zeichnungsberechtigten gemeinsam als
Bedienungsberechtigte bezeichnet.

Bei einem Gemeinschaftskonto können
Bedienungsberechtigungen nur durch alle
Kontoinhaber gemeinsam erteilt werden.
Kontoinhaber und Bedienungsberechtigte werden in
weiterer Folge als „Kunden“ bezeichnet.

Bei Verwendung von BusinessLine oder anderen
MBS-fähigen Softwareprodukten muss der Kunde für
die Leitungsübertragung zwischen Kunde und Bank
eine Person berechtigen
(„Kommunikationsberechtigter“), die nicht über die
zur Teilnahme angemeldeten Konten
dispositionsbefugt sein muss und die diesfalls auch
keine Dispositionen vornehmen kann. Am Beginn
jeder Leitungsübertragung hat sich der
Kommunikationsberechtigte gegenüber der
jeweiligen Bank bzw. dessen Rechenzentrum zu
identifizieren. Als Sicherheitsmerkmal erhält der
Kommunikationsberechtigte hiezu von der jeweiligen
Bank bzw. deren Rechenzentrum neben seiner
Kennung ein Passwort.

Beim Electronic Banking sind vom Kunden die im
Anhang A beschriebenen Medien in Verbindung mit
den unter Punkt 3 dieser Geschäftsbedingungen
angeführten persönlichen Identifikationsmerkmale zu
verwenden, um die gewünschten Dienstleistungen in
Anspruch zu nehmen bzw. Aufträge zu erteilen. Die
Leitungsübertragung an den Kunden erfolgt über
dessen Abruf.

Voraussetzung für die Durchführung von
Lastschriften und Einzügen ist der vorherige
Abschluss von separaten Vereinbarungen mit der
Bank Austria.

Für einige Electronic Banking Dienstleistungen
werden mit dem Kontoinhaber zusätzlich zu diesen
Geschäftsbedingungen besondere
Geschäftsbedingungen vereinbart. Die Besonderen
Geschäftsbedingungen können die im Anhang A
angeführten Medien in Verbindung mit den unter
Punkt 3 angeführten persönlichen
Identifikationsmerkmalen für die betreffende
Dienstleistung einschränken, erweitern und
abändern.

3. Legitimation (persönliche
Identifikationsmerkmale)

3.1 Verfügernummer (= Benutzerkennung):
Jeder Kunde erhält von der Bank Austria eine
einzige, mehrstellige Verfügernummer, anhand derer
die Bank Austria einen Kunden zu den zum
Electronic Banking berechtigten Konten zuordnen
kann. Die Verfügernummer wird dem Kunden
anlässlich der Unterfertigung der Vereinbarung
bekannt gegeben. Die Verfügernummer kann vom
Kunden nicht geändert werden.
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3.2 Geheimzahl (= PIN/persönliche
Identifikationsnummer):
Die Geheimzahl dient der Legitimierung des Kunden
beim Electronic Banking und ist eine Voraussetzung
dafür, dass der Kunde über Electronic Banking
Aufträge erteilen bzw. Daten und Informationen
abfragen kann. Die Geheimzahl ist eine fünfstellige
Zahl, die dem Kunden in einem verschlossenen Kuvert
entweder anlässlich der Unterfertigung der
Vereinbarung persönlich ausgehändigt oder auf seinen
ausdrücklichen Wunsch auf dem Postweg zugesandt
wird. Bei jedem Einstieg in das Electronic Banking
muss sich der Kunde unter Angabe dieser Geheimzahl
identifizieren.

Die Geheimzahl kann vom Kunden jederzeit im
Rahmen des Electronic Banking unter Verwendung
einer TAN geändert werden. Darüber hinaus kann der
Kunde persönlich in jeder Filiale der Bank Austria
während der Öffnungszeiten eine neue Geheimzahl
anfordern. Die neue Geheimzahl wird dem Kunden
sodann entweder in einer vom Kunden gewählten
Filiale der Bank Austria persönlich ausgehändigt oder
auf seinen ausdrücklichen Wunsch auf dem Postweg
zugesandt.

3.3 Transaktionsnummer (= TAN):
Für die Vornahme von Dispositionen und die Abgabe
von sonstigen rechtsverbindlichen Willenserklärungen
gegenüber der Bank Austria im Rahmen des Electronic
Banking sind zusätzlich zur Verfügernummer und
Geheimzahl Transaktionsnummern notwendig. Eine
TAN dient dem Kunden als Unterschriftersatz und
muss im Rahmen des Electronic Banking in dem dafür
vorgesehenen Eingabefeld zur verbindlichen Freigabe
der gewünschten Disposition bzw. zur
Rechtsverbindlichkeit der Willenserklärung eingegeben
werden.

Ein TAN-Brief wird dem Kunden anlässlich der
Unterfertigung der Vereinbarung persönlich
ausgehändigt oder auf seinen ausdrücklichen Wunsch
auf dem Postweg zugesandt. Ein solcher TAN-Brief
beinhaltet jeweils mehrere gültige
Transaktionsnummern. Jede TAN kann nur einmal
verwendet werden und verliert danach ihre Gültigkeit.
Die einzelnen TAN eines TAN-Briefes sind
nummeriert. Für die Unterfertigung eines im Electronic
Banking erfassten Überweisungsauftrages
kann der Kunde eine beliebige TAN aus seiner Liste
eingeben oder er muss die TAN mit jener Nummer
eingeben, zu der ihn das Electronic Banking-System
auffordert. Wird die Transaktion nicht mit Eingabe der
geforderten TAN fortgesetzt, verliert die TAN ihre
Gültigkeit.

Ein neuer TAN-Brief wird dem Kunden automatisch
zugesandt oder kann persönlich in einer vom Kunden
gewählten Filiale während der Öffnungszeiten zur
Abholung oder Zusendung auf dem Postweg
angefordert werden. Ein neuer TAN-Brief wird
automatisch erstellt, sobald 10 TAN eines TAN-
Briefes verbraucht wurden. Auf diese Weise kann der
Kunde gleichzeitig zwei TAN-Briefe mit noch gültigen
TAN besitzen. Mit der automatischen Erstellung
eines dritten TAN-Briefes verlieren jedoch die noch
gültigen TAN des jeweils älteren TAN-Briefes die
Gültigkeit.

Wird ein neuer TAN-Brief direkt in einer Filiale
angefordert, werden damit sämtliche alten TAN-
Briefe des Kunden sofort ungültig.

3.4 Digitale Signatur:
Alternativ zur Transaktionsnummer kann zur
Vornahme von Dispositionen und zur Abgabe von
sonstigen rechtsverbindlichen Willenserklärungen
gegenüber der Bank Austria im Rahmen der
Electronic Banking Produkte BusinessLine bzw.
MBS-Software anderer österreichischer Banken ein
digitales Zertifikat nach vorheriger Anmeldung durch
den Kunden verwendet werden. Dieses digitale
Zertifikat wird von A-Trust Gesellschaft für
Sicherheitssysteme im elektronischen Datenverkehr
GmbH (Landstraßer Hauptstraße 5, A-1030 Wien)
ausgestellt und auf einer dafür geeigneten Karte (A-
Trust Karte, Bankkarte, eCard) gespeichert.

3.5 Persönliche Identifikationsmerkmale:
Verfügernummer, Geheimzahl und
Transaktionsnummern bilden beim Electronic
Banking die persönlichen Identifikationsmerkmale
eines Kunden.

3.6 Einpasswort-System:
Die Bank Austria verwendet im Rahmen des
Electronic Banking, aber auch bei einigen anderen
Dienstleistungsprodukten, bei denen die Verwendung
der Verfügernummer vorgesehen ist, das
Einpasswort-System. Das heißt, dass ein Kunde
immer nur eine einzige Verfügernummer und eine
einzige Geheimzahl erhält, die dann bei sämtlichen
Konten, bei denen der Kunde zum Electronic Banking
(bzw. zu anderen Dienstleistungsprodukten, bei
denen die Verwendung der Verfügernummer
vorgesehen ist) berechtigt ist, zu verwenden sind.
Kommt es zu einer Sperre der Verfügernummer,
können vom Kunden keine Geschäfte, bei denen die
Verwendung dieser Verfügernummer erforderlich ist,
getätigt werden.

3.7 Bei sämtlichen Geschäftsfällen im Rahmen des
Electronic Banking wird die Berechtigung zu deren
Vornahme ausschließlich anhand der persönlichen
Identifikationsmerkmale geprüft.
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4. Transaktionen über Electronic Banking
4.1 Pro Tag dürfen im Rahmen der jeweils
bestehenden Kontoforderung via Electronic Banking
beliebig viele Dispositionen vorgenommen werden.

4.2 Zahlungsaufträge müssen den
Zahlungsdienstleister des Empfängers (Bankleitzahl
bzw. Bank Identifier Code =BIC) und die Kontonummer
bzw. die International Bank Account Number (=IBAN)
des Empfängers enthalten. Diese Angaben stellen den
"Kundenidentifikator" dar.

4.3 Der im Zahlungsauftrag angegebene
Verwendungszweck ist für die Bank Austria
unbeachtlich.

4.4 Macht der Kunde weiter gehende Angaben als in
4.2 festgelegt, so wird der Auftrag/die Verfügung
ausschließlich auf Grundlage des vom Kunden
angegebenen Kundenidentifikators (Punkt 4.2)
durchgeführt.

4.5 Sofern Dispositionen im Rahmen von Electronic
Banking nur von zwei Personen gemeinsam
vorgenommen werden dürfen, ist dafür die Eingabe
der persönlichen Identifikationsmerkmale beider
Personen erforderlich.

4.6 Kann der Kunde im Rahmen einer Electronic
Banking Dienstleistung mit Zustimmung der Bank
Austria auf die Verwendung von TAN zur Freigabe von
Verfügungen bzw. Aufträgen verzichten, verpflichtet er
sich, vor jeder Erteilung von Aufträgen seiner konto-/
depotführenden Stelle der Bank Austria den
kontomäßig gefertigten Datenträgerbegleitzettel zu
übermitteln.

4.7 Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige
Zahlungsart festgelegten Zeitpunkten oder an einem
Tag, der kein Geschäftstag ist, bei der Bank Austria
einlangen, werden so behandelt, als seien sie am
folgenden Geschäftstag eingegangen. Als
Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem die Bank Austria
geöffnet hat und den für die Ausführung von
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb
unterhält.

4.8 Ein wirksamer – bei der Bank Austria im Wege des
Electronic Banking eingelangter –
Überweisungsauftrag kann nicht mehr widerrufen
werden. Der Widerruf eines bei der Bank Austria
eingelangten Terminauftrages ist bis Geschäftsschluss
der Bank Austria an jenem Geschäftstag, der vor dem
vereinbarten Durchführungstag liegt, nur außerhalb der
Leitungsübertragung des Electronic Banking möglich.

4.9 Informationen über ausgeführte
Überweisungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung,

Entgelte, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung)
und sonstige zu lasten seines Kontos ausgeführte
Zahlungen, insbesondere im Rahmen des Lastschrift-
und Einzugsermächtigungsverfahrens, werden dem
Kunden anlässlich der jeweiligen Transaktion im
Kontoauszug ausgewiesen.

4.10 Die Bank Austria ist berechtigt, Aufträge, die ihr
im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit Kunden,
die nicht Verbraucher im Sinne des § 3 Z 11
Zahlungsdienstegesetz (im folgenden „Unternehmer“)
sind, über Electronic Banking unter Verwendung der
persönlichen Identifikationsmerkmale erteilt werden,
auf Rechnung des Kunden durchzuführen, wenn sie
ohne Verschulden zu der Ansicht kommt, dass sie
von diesem Kunden stammen, und der unwirksame
Auftrag nicht der Bank Austria zurechenbar ist. Die
Bank Austria ist außer in dem Fall, dass sie Zweifel
an der Richtigkeit eines Auftrages hat, nicht
verpflichtet, eine darüber hinausgehende Prüfung der
Berechtigung dieser Person vorzunehmen.

5. Nutzung über andere Softwareprodukte

Der Kunde (gemäß Punkt 2. Abs. 1) kann die
vereinbarten Dienstleistungen auch über andere
Softwareprodukte, mit denen eine Verbindung zur
Datenverarbeitungsanlage der Bank Austria
hergestellt werden kann, in Anspruch nehmen.
Abhängig von der Berechtigungsverwaltung dieser
Softwareprodukte können der/die
Berechtigungsverwalter, sowie allfällige von
diesem/dieser ermächtigte Personen Zugriff auf
Informationen und Daten der teilnehmenden Konten
nehmen.

6. Sorgfaltspflichten des Kunden

6.1 Benachrichtigungspflicht:
Der Kunde ist verpflichtet, die Bank Austria
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, falls er·
die PIN bzw. den TAN-Brief binnen 3 Wochen ab
deren Beantragung nicht erhalten hat.

6.2 Geheimhaltung der persönlichen
Identifikationsmerkmale:
Die persönlichen Identifikationsmerkmale sind ab
Erhalt geheim zu halten und anderen Personen nicht
offen zu legen (auch nicht den Mitarbeitern der Bank
Austria, sofern es sich nicht um die Bekanntgabe der
Verfügernummer im Rahmen einer Mitteilung nach
Punkt 9 handelt).

Die Zusendung, mit welcher die PIN dem
Kontoinhaber bzw. dem jeweiligen
Bedienungsberechtigten übermittelt wird, ist
unverzüglich nach Erhalt zu öffnen und die
Zusendung über die PIN unmittelbar nach
Kenntnisnahme zu vernichten.
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Bei der Verwendung der PIN ist darauf zu achten, dass
diese nicht von Dritten ausgespäht wird.
Die persönlichen Identifikationsmerkmale sollen, mit
Ausnahme der TAN, nicht schriftlich aufbewahrt
werden. Über die kontoführende Stelle ist jederzeit die
Bestellung einer neuen PIN möglich. Die TAN sollen
sorgfältig und ohne Hinweis auf den
Verwendungszweck aufbewahrt werden.

6.3 Sperr-Meldung und sonstige Anzeigen:
Bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung
oder sonst nicht autorisierter Nutzung hat der Kunde
unverzüglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, bei der
kontoführenden Stelle oder der Electronic Banking
Hotline unter der Telefonnummer 05 05 05-26100 DW
die Sperre seiner Identifikationsmerkmale zu
veranlassen.

6.4 Der Kunde ist verpflichtet im Rahmen der Nutzung
von Electronic Banking bei der Erteilung von Aufträgen
den Kundenidentifikator (siehe Punkt 4.2) korrekt
anzugeben sowie dafür zu sorgen, dass er einen
Überweisungsauftrag nur erteilt, wenn auf dem zu
belastenden Konto eine zur Durchführung des
Überweisungsauftrages ausreichende Kontodeckung
vorhanden ist.

6.5 Der Kunde verpflichtet sich, vor jeder Übergabe
von einem in Anhang A bezeichneten Datenträgern an
die Bank Austria diese Datenträger auf die Freiheit von
Computerviren zu überprüfen.

6.6 Der Kunde verpflichtet sich bei der Benutzung von
Electronic Banking die in der jeweiligen Dienstleistung
vorgesehenen Benutzerhinweise sowie schriftliche
Bedienungsanleitungen der Bank Austria zu beachten.

7. Ablehnung von Überweisungsaufträgen

7.1 Die Bank Austria darf die Durchführung eines vom
Kunden über Electronic Banking wirksam erteilten
Überweisungsauftrages nur dann ablehnen, wenn
 der Kundenidentifikator nicht oder nur

unvollständig angegeben wurde; oder
 eine für die Durchführung des

Überweisungsauftrages erforderliche
Kontodeckung nicht vorhanden ist; oder

 die Ausführung gegen eine innerstaatliche oder
gemeinschaftsrechtliche Regelung oder gegen
eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Anordnung verstößt; oder

 der begründete Verdacht besteht, dass die
Ausführung des Auftrages eine strafbare Handlung
darstellen würde.

7.2 Die Bank Austria wird dem Kunden die
Ablehnung eines Überweisungsauftrages so rasch
wie möglich unter Angabe einer Möglichkeit der
Verbesserung des Überweisungsauftrages mitteilen
oder zugänglich machen. Die Angabe eines Grundes
für die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht
einen Verstoß gegen innerstaatliche oder
gemeinschaftsrechtliche Regelungen bzw. eine
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnung
darstellen würde.

8. Berichtigung von nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen

Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorganges erfolgten
Belastung kann der Kunde, welcher nicht
Verbraucher im Sinne des § 3 Z 11
Zahlungsdienstegesetzes ist, nur dann eine
Berichtigung durch die Bank Austria erwirken, wenn
er die Bank Austria unverzüglich nach Feststellung
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorganges, jedoch spätestens 3 Monate
nach dem Tag der Belastung hievon unterrichtet hat,
es sei denn die Bank Austria hat dem Kunden die
Informationen über den jeweiligen
Überweisungsauftrag bzw. über die jeweilige
Zahlung, welche zu lasten seines Kontos ausgeführt
wurden (Referenz, Betrag, Währung, Entgelt,
Wechselkurs, Wertstellung der Belastung) nicht
mitgeteilt oder zugänglich gemacht. Im
Geschäftsverkehr mit Verbrauchern im Sinne der
oben zitierten Gesetzesbestimmung verlängert sich
die vorstehend angesprochene Frist auf 13 Monate.

9. Sperren

9.1. Jeder Kontoinhaber und jeder
Zeichnungsberechtigte hat die Möglichkeit, seine
Verfügernummer wie folgt sperren zu lassen:
 während der Öffnungszeiten der Bank Austria

persönlich oder schriftlich in jeder Filiale der
Bank Austria

 bei der Electronic Banking Hotline unter der
Telefonnummer 05 05 05 - 26200 DW.

Eine innerhalb der Öffnungszeiten bei der Bank
Austria oder – zu welchem Zeitpunkt auch immer –
bei den oben angeführten Telefonnummern
veranlasste Sperre wird unmittelbar mit Einlangen
des Sperrauftrags wirksam. Außerhalb der
Öffnungszeiten bei der Bank Austria schriftlich
einlangende Sperraufträge werden unverzüglich,
spätestens eine Stunde nach Beginn der nächsten
Öffnungszeit, wirksam.



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ELECTRONIC BANKING
DER UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

Fassung Mai 2010

3.4 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR AUSHANG Seite 5
ELECTRONIC BANKING

9.2 Der Kunde, der eine telefonische Sperre veranlasst
hat, ist verpflichtet, unverzüglich in einer Filiale
vorzusprechen und den Sperrantrag schriftlich zu
bestätigen oder eine solche schriftliche Bestätigung
auf andere Weise der Bank Austria zu übermitteln.

9.3 Die Bank Austria ist berechtigt, eine
Verfügernummer ohne Mitwirkung des Kunden zu
sperren, wenn
 objektive Gründe im Zusammenhang mit der

Sicherheit der persönlichen
Identifikationsmerkmale oder der Systeme, für die
sie benutzt werden können, dies rechtfertigen;

 der Verdacht einer Erteilung von nicht
autorisierten Aufträgen oder der betrügerischen
Verwendung der persönlichen
Identifikationsmerkmale besteht oder

 wenn ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht,
dass der Kontoinhaber seinen gegenüber der
Bank Austria aus der Verwendung der
persönlichen Identifikationsmerkmalen
entstehenden Zahlungsverpflichtungen nicht
nachkommen kann.

Die Bank Austria wird den Kunden über die Sperre und
die Gründe hiefür – soweit dies nicht innerstaatliche
oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften sowie
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnungen
verletzen oder objektiven Sicherheitserwägungen
zuwiderlaufen würde – möglichst vor, spätestens aber
unverzüglich nach der Sperre informieren.

9.4 Im Falle der viermaligen aufeinander folgenden
Falscheingabe der Geheimzahl oder der TAN wird die
Verfügernummer unmittelbar nach der vierten
Falscheingabe automatisch gesperrt.

9.5 Die Aufhebung dieser Sperren kann nur durch den
Kunden selbst schriftlich oder persönlich in einer Filiale
der Bank Austria veranlasst werden.

10. Erlöschen und Kündigung der Berechtigung

10.1 Bei Auflösung der Kontoverbindung erlöschen
gleichzeitig alle Bedienungsberechtigungen für das
betroffene Konto.

10.2 Jeder Kontoinhaber hat die Möglichkeit, die
Bedienungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers
oder eines Zeichnungsberechtigten schriftlich oder
persönlich in jeder Filiale der Bank Austria zu
widerrufen. Jeder Bedienungsberechtigte hat die
Möglichkeit, seine Bedienungsberechtigung jederzeit
löschen zu lassen.
Weiters kann jeder Kontoinhaber die Vereinbarung
jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

10.3 Die Bank Austria kann die Vereinbarung ohne
Angabe von Gründen unter Einhaltung einer Frist von
2 Monaten jederzeit kündigen, wobei dem
Kontoinhaber die Kündigung in Papierform oder auf
einem anderen vereinbarten dauerhaften Datenträger
mitzuteilen ist.

10.4 Weiters haben der Kunde und die Bank Austria
das Recht, jede Vereinbarung über die
Inanspruchnahme einer einzelnen Dienstleistung des
Electronic Banking jederzeit schriftlich mit sofortiger
Wirkung zu kündigen.

11. Entgelt

Die im Rahmen von Electronic Banking angebotenen
Dienstleistungen sind entgeltpflichtig. Das jeweilige
Entgelt für die vom Kunden beantragte Dienstleistung
wird in der Vereinbarung mit dem Kunden festgelegt.
Die Bank Austria ist berechtigt, zur Zahlung fällige
Entgelte, sofern nicht anders vereinbart, monatlich im
Nachhinein ohne weiteren Auftrag vom Konto des
Kunden, das ihr der Kunde genannt hat oder von
einem anderen Konto des Kunden, abzubuchen.

Kündigt die Bank Austria bei einem Verbraucher (im
Sinne des § 3 Z 11 Zahlungsdienstegesetz) die
Vereinbarung oder die Möglichkeit der
Inanspruchnahme einer bestimmten Dienstleistung
des Electronic Banking, so wird das bis zur
Wirksamkeit der Kündigung anfallende aliquote
Entgelt verrechnet.

Kündigt die Bank Austria bei einem Kunden, der nicht
Verbraucher im Sinne des § 3 Z.11 ZaDiG ist, die
Vereinbarung oder die Möglichkeit der
Inanspruchnahme einer Dienstleistung des Electronic
Banking, bleibt hiervon der gesamte Entgeltanspruch
der Bank Austria für die jeweils laufende
Vertragsperiode unberührt.

12. Zustellung von Kontopost

12.1 Erklärungen und Informationen, welche die
Bank Austria dem Kunden mitzuteilen oder
zugänglich zu machen hat („Kontopost“), erhält der
Kunde grundsätzlich auf Papier (insbesondere mittels
Kontoauszug). Mit Ausdruck eines Kontoauszuges
bei einem Kontoauszugsdrucker tritt die Wirkung der
Zustellung ein und allfällige Reklamations- und
Widerspruchsfristen zu den zugestellten Erklärungen
und Nachrichten der Bank Austria beginnen zu
laufen. Den Kontoinhaber trifft die Obliegenheit der
regelmäßigen Abrufung.
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12.2 Im Rahmen von Electronic Banking kann die
Kontopost dem Kunden zusätzlich auch elektronisch
übermittelt werden. Bei derart elektronisch
übermittelter Kontopost (Kontoauszüge, Erklärungen
und Nachrichten der Bank Austria) tritt die Wirkung der
Zustellung mit der Abrufung im Electronic Banking
jedenfalls aber mit Ablauf von 6 Wochen nach deren
Bereitstellung im Electronic Banking ein. Die Abrufung
der Kontopost durch einen Zeichnungsberechtigten ist
der Abrufung durch den Kontoinhaber selbst
gleichzusetzen. Bei einem Gemeinschaftskonto ist die
Abrufung der Kontopost durch einen einzelnen
Kontomitinhaber der Abrufung durch alle
Kontomitinhaber gleichzusetzen.

12.3 Den Kontoinhaber trifft die Obliegenheit der
regelmäßigen Abrufung der Kontopost im Electronic
Banking.

13. Änderungen der Geschäftsbedingungen

13.1 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen
erlangen nach Ablauf von 2 Monaten ab der
Verständigung des Kunden Rechtsgültigkeit, sofern
nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des
Kunden bei der Bank Austria einlangt. Die
Verständigung des Kunden kann in jeder Form
erfolgen, die mit ihm im Rahmen der
Geschäftsverbindung vereinbart worden ist,
insbesondere durch Benachrichtigung auf einem
Kontoauszug. Eine mit dem Kunden getroffene
Vereinbarung über den Zugang von Erklärungen der
Bank Austria (siehe auch Punkt 12.2) gilt auch für die
Verständigung von Änderungen dieser
Geschäftsbedingungen. Hat der Kunde der Bank
Austria keine Anschrift bekannt gegeben und wurde
auch keine Vereinbarung über die Zustellung getroffen,
so ist der Aushang der geänderten
Geschäftsbedingungen im Schalterraum der Bank
Austria maßgebend; der erste Satz dieses Absatzes
gilt entsprechend.

13.2 Die Bank Austria wird den Kunden in der
Verständigung auf die Tatsache der Änderung der
Geschäftsbedingungen und darauf aufmerksam
machen, dass sein Stillschweigen nach Ablauf von 2
Monaten ab Verständigung als Zustimmung zur
Änderung gilt. Für Kunden, die der Bank Austria keine
Anschrift bekannt gegeben haben, wird ein
entsprechender Hinweis in den Aushang der
geänderten Geschäftsbedingungen aufgenommen.

13.3 Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung
der Geschäftsbedingungen hat der Kunde das Recht,
seinen Kontovertrag vor dem Inkrafttreten der
Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Die Bank
Austria wird den Kunden anlässlich der Verständigung
über die Änderung auf dieses Recht hinweisen.

14. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Soweit hier nicht anders angeführt, gelten ergänzend
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
UniCredit Bank Austria AG Wien.

Anhang A Medien



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ELECTRONIC BANKING
DER UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

Fassung Mai 2010

3.4 GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR AUSHANG Seite 7
ELECTRONIC BANKING

MEDIEN

1. Datenleitungszugänge zur Bank Austria

- Telefonnetz
- MBS-IP
- Internet
- Datakom Informationssysteme („IS-Exchange“)
- IBM Information Network („ecodex“, IBM „BusinessContact“, IBM „Information Exchange“)
- X.400 unterstützende Systeme

Bei den genannten Zugängen handelt es sich grundsätzlich um temporäre Verbindungen.
Standleitungsverbindungen sind nur nach Maßgabe freier Kapazitäten verfügbar.

2. Physische Datenträger

- Diskette
- Magnetband
- Magnetbandkassette
- Sonstige Datenträger auf Anfrage

Der Kunde verpflichtet sich, vor jeder Übergabe von Datenträgern an die Bank Austria, diese Datenträger auf die
Freiheit von Computerviren zu überprüfen

3. Änderungen

Sollten seitens der Bank Austria technische Änderungen in den Punkten 1 und 2 vorgenommen werden (z. B.
aufgrund des technischen Fortschritts), werden die davon betroffenen Kunden verständigt und informiert, ab wann
die jeweilige Änderung für den Datenaustausch zwischen Kunden und Bank Austria verbindlich ist. Ab diesem
Zeitpunkt kann ein Datenaustausch nur mehr nach den geänderten Bedingungen erfolgen.


